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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGsRATES DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

30. April l948~ Nr. 2160.
1 ~S•__l

1. Der Einwohe rncindat~ora~oi~h~rn unterbreitet den

mehrheitlich gutgeheissenen Beb ~ mit zugehörigen speziellen

Bauvorschriften, für die 3pitzcjlrnend! mit dt~m ~-esuch, es möchte

derselbe geprüft und gen~.~.hmi~t werde.ci.

II. Der Bebauungs~an und cL~e sp~zi~L1en Bauvorschriften haben

in der Zeit vom 25. Juli bi~ 25~ ~u~ust 1947 zu jedertnenns Einsicht

öffentlich au.±‘gelegen. Innert nützii~her Frist ging eine Einsprache

von Herrn Menth ein, di~ aber, n~choH~m s~ir~ Bauernhof abgebrannt war

und ein grosses Stück des :Landes von ~r Einwohnergemeinde Solothurn

angekauft wurde, zurückgezogen wurd~; aui dieselbe braucht daher

nicht mehr eingetreten zu werdc~i~

Durch den Bebauungsplan und die e~azu gehörigen speziellen Bau—

vorschriften werden kein& öffentlichen Iriter~sen verletzt und geben

dieselben zu keinen weitern B~mer~:ung~ i~s~ ~i~nselben kann die

Genehmigung erteilt werden~

III. Gestutzt hierauf wird öescnloseeng

1. Von der vorschriftsgemässen ~ufla~e~iness~pezie11enBebau

ungsplanes für die ~j~.tzallmend“ Soiothurn wird Vormerkung genommen.

2. Dem vom Einwo1~nergeme~n~terat der staat Solothurn unterm 16.

März 1948 mehrheitlich gutgeheiss~nen Bob~.uun;sp1an, mit den dazu

gehörigen speziellen Bauvorsohriften, wird di~ ~nehmi~n~erteilt~

3. Der mit Regi~run~sratsbcscnluss Nr. 1144 vom 9. März 1930

genehmigte Bebauungspl9.n dt~r “Spitzallm~;nd‘~ wird aufgehoben.
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Bau-Departement (3).
Tiefbauamt (3), mit Akten, 1 ger:enmigten Plan und genehmigten

speziellen Bauvorsohriften.
Kant. Hochbau.amt (2), mit je 1 genehmigten Bebauungsplan und

speziellen Bauvorschriften.
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit je 1 genehmigten Bebauungsplan und

speziellen Bauvorschriften.
Kantonsbuchhaltung (2).
~mannamt der Einwohnergemeinde der Stadt Solothu.rn (2), mit je 1

genehmigten Bebauungsplan, speziellen Bau.vorschrif—
ten und Rechnung mit Einzahlungsschein.
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Spezielle Bauvorschr~ften zum Bebauungsplan B~ ~J‘.. i ~ t,e!

“Spitzallmend“ 1— -8APR1918
[~ DEPARTEMEr

1. PUr die Ueberbauung dieses Quartiers ist dcr spezielle Bobau—
un~splen richtunggebend, besonders in Bezup auf die gegersei—
tige Stellung und gegenseitige Distanz der Häuser.

2. Es sind nur maximal zweigeschossige Häuser (Keller—, Erd— und
Obergeschoss) in W‘ssivbauweise gestattet. In Zone 3 dzrf zu
dem östlich der rildbachstrasse dreigeschossig gebaut werden,
wenn diese Bebauung zusanimenh$ngend der Wildbachstrasse ont
lang ausgeftihrt w.rd.

3. Vorgeschriebene Dachforin: Satteldächer, ausnahwsweise bei ge
eigneter Situation ‘~uch Welmilchor mit 20 - 4r Neigunc, mit
Giebeirichtung Nord/Bild in Zone 4, in allen ardorn Zon-n Gie
belrichtung West/Ost. Es dt4rton nur dunLel enrobierte Zte tel
vorwendet werden.

4. Dachausbauten sind nur in Form von zie ‘olbedeckten Schlepplu
kernen gestattet. Die Summe der Stirnseiten der DachausNtuten
darf nicht mehr als 1/7 der im Aufriss gemessenen Dachfltche
betragen. Die Farbe der Lukrtrnonwttnde ist den Dachton anzupas
sen. Die Traufhöhe der Lukarnen darf 2.10 ii (gemessen ab 1.
Stock‘-Boden) nicht überschreiten. In Zona 2 sind keinc Dach—
ausbauten gestattet.

5. Die Farben der Häusor sollen unauffällig sein und sich dem Land
schaftsbild einordnen. In Frage kommen: g€brochene weisse bis
warm graue Töne. Die Farbmuster sind dem Fochbauamt der Stadt
vorzulegen.

6. Kleintierställe t‘nd Workst~tten bedürfen einer besondern Ge—
rebmigun.

7. Garagen hodlirfen im ge‘ren 0 ‘biet eirer h«condern Genehmi. unp.
8. Längs der gleichen Strasse sind die Einfriedigungon einheit

lich auszufUhren. Einfache Holzzgune werden vorgezogen.
9. In Zone 5, Fabrikareal ist nur die im Bebauungsplan gestrichel‘

te Erweiterung statthaft, im stidlichen Teil cingeschossig. Die
Grtlnzone längs der nördlichen Begrenzung muss erhalten bleiben.

10 Wenn grössere Parzellen für zusanmenhWngendo SiedlunGsbauten
von einheitlicher architektonischer Gestaltun Verwcndun“ fin
den, lr.ann der Gemeinderat auf Antrag der Baukonmission obi~e
vorschriften entsprechend abtndern.
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Solothurn, en 16. £ärz 1948
Der Einwohnergemeinderat der Stadt Solothurn

Vom Re leningerat durch heutl4,en
Beschluss r.~ genehmigt.
Solothurn, den So. a..m...a 19 t.
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